
Wenn es um die fundierte Ausbildung zum/zur Notar-
fachangestellten geht, sind die ersten Wochen und 
Monate entscheidend, denn hier wird das Basiswissen 
vermittelt, das für den Erfolg der Ausbildung von ele-
mentarer Bedeutung ist.

Das Werk „Basiswissen im Notariat“ gibt einen ersten 
Überblick über die verschiedenen Bereiche der im No-
tariat täglich vorkommenden Sachverhalte und Arbeits-
abläufe.

Behandelt werden u.a. folgende Schwerpunktthemen:
• Einführung in die notarielle Urkunde
• Urkundenverzeichnis
• Amtspflichten
• Beurkundungsrecht
• Immobilienrecht
• Erb- und Familienrecht
• Handels- und Gesellschaftsrecht
• General- und Vorsorgevollmacht
• Betreuungs- und Patientenverfügung

Das Besondere an diesem Werk ist, dass es ein Grund-
verständnis für die rechtlichen Zusammenhänge ver-
mittelt.

Sonja Karl Pelikan, Notarin in Waldsassen, gelingt in 
dieser 3., aktualisierten Auflage eine behutsame Einfüh-
rung in den Umgang mit gesetzlichen Vorschriften und 
in die Arbeit am Gesetz, sodass sich Neu- und Quer-
einsteiger im Notariat angesichts der Themenmenge in 
der notariellen Praxis nicht überfordert fühlen, motiviert 
bleiben und Freude an ihrer Arbeit haben!

Der juristische Feinschliff und das Herausarbeiten der 
gesetzlichen Vorschriften bleiben den weiterführenden 
Skripten der Ausbildungsreihe für Notarfachangestellte, 
die in den einzelnen Teilbereichen jeweils in die Tiefe 
gehen, jedoch ein gewisses Grundverständnis vorausset-
zen, vorbehalten.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielf	ltiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit Åber einen „gewÇhnlichen“ BÅrojob hinausgeht. Immobi-
lienk	ufe, Testamente, UnternehmensgrÅndungen, Ehevertr	ge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – Åber die ganze Bandbreite notarieller T	tigkeiten mÅssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer UnterstÅtzung kann der
Notar sein BÅro erfolgreich fÅhren.

Wie kann man Sie mÇglichst gezielt und effizient unterstÅtzen, um eine bestmÇgliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, n	mlich Notarinnen und Notaren, Notarassesso-
ren und BÅroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die
„Ausbildungsreihe fÅr Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, Auszubildende w	hrend ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanf	nger
bei ihrem Einstieg in den komplexen BÅroalltag zu unterstÅtzen. Auch fÅr Quereinsteiger
zur Vermittlung von Grundlagen und fÅr den erfahrenen Notarfachangestellten als Nach-
schlagewerk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enth	lt jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensÅberprÅfung. Die LÇsungsvorschl	ge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen F	higkeiten.

Sonja Karl Pelikan, Notarin in Waldsassen, gelingt in „Basiswissen Notariat“ eine kompakte
Zusammenstellung aller wesentlichen Rechtsgebiete der notariellen Praxis. Angehende No-
tarfachangestellte, Quer- und Wiedereinsteiger, aber auch Notarassessoren erhalten im
„�berflug“ einen schnellen �berblick. Da bekanntlich der „frÅhe Vogel“ den Wurm f	ngt,
richtet sich dieses Buch vor allem an Neulinge, um ihnen den Start zu erleichtern.

Dr. Helene Ludewig

Pr	sidentin der Notarkasse A.d.Ç.R., MÅnchen
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Vorwort

Das Skript „Basiswissen im Notariat“ soll einen ersten �berblick Åber die verschiedenen
Bereiche der im Notariat t	glich vorkommenden Sachverhalte und Arbeitsabl	ufe geben
und auf diese Weise einen schnellen Einstieg in die Praxis ermÇglichen – sowohl fÅr Aus-
zubildende als auch fÅr Quer- und Wiedereinsteiger.

Schwerpunkt bildet naturgem	ß das Immobilienrecht und hier der Kaufvertrag als Grundtyp
eines abzuwickelnden Rechtsgesch	fts, dessen „Lauf durch das Notariat“ – angefangen von
den VorÅberlegungen der Mandanten und deren widerstreitenden Interessen, Åber die Auf-
nahme der erforderlichen Daten, Terminvergabe und Beurkundung bis hin zum Ausfertigen,
Vollzug und Endvollzug – in einzelnen Schritten nachvollzogen wird, um dem Leser, der
ggf. bislang nur an einzelnen Stellen mit derartigen Vertr	gen in Kontakt gekommen ist, ein
Bild fÅr das „große Ganze“ zu vermitteln und bei ihm auch ein besseres Verst	ndnis dafÅr
zu erlangen, welche Informationen an welcher Stelle und wozu benÇtigt werden (z.B. Steu-
er-ID, GÅterstand, Auslandbezug, Gesundheitszustand). Im Rahmen eines Exkurses werden
die st	ndig sch	rfer werdenden Anforderungen des Geldw	schegesetzes n	her beleuchtet,
welche jeder Sachbearbeiter im Notariat beherrschen muss, zumal Grundkenntnisse hiervon
jeder Mitarbeiter im Notariat haben sollte.

Erl	utert werden auch die GrundzÅge des Familien- und Erbrechts, sowie alles rund um die
Vorsorgevollmacht/BetreuungsverfÅgung sowie absolute Grundlagen im Handels- und Ge-
sellschaftsrecht. Ziel ist es, dem Leser hinsichtlich der h	ufig vorkommenden Rechts-
gesch	fte zumindest ein Grundverst	ndnis in der Tiefe zu vermitteln, wie es der Notar einem
aufgeschlossenen und interessierten BÅrger im Rahmen der Beurkundungsverhandlung
(bzw. der vorangegangenen Besprechung) vermitteln wÅrde, damit die Mitarbeiter mindes-
tens auf AugenhÇhe mit erfahrenen Mandanten telefonisch und am Empfang kommunizie-
ren kÇnnen.

Vor diesem Hintergrund ist das Skript darauf ausgerichtet, dem Leser lediglich ein Grund-
verst	ndnis fÅr die rechtlichen Zusammenh	nge zu vermitteln und es verzichtet weitgehend
auf das Zitieren von gesetzlichen Vorschriften und das „Arbeiten am Gesetz“. Im Interesse
einer besseren Verst	ndlichkeit werden auch Vereinfachungen vorgenommen. Der „juristi-
sche Feinschliff“ und das Herausarbeiten der gesetzlichen Vorschriften bleibt den weiterfÅh-
renden Skripten vorbehalten, die in den einzelnen Teilbereichen jeweils in die Tiefe gehen,
jedoch ein gewisses Grundverst	ndnis voraussetzen.

Bei der sprachlichen Gestaltung habe ich mich aus GrÅnden der Verst	ndlichkeit auf die
m	nnliche Form beschr	nkt, spreche also z.B. nur von dem Notar, dem Auszubildenden,
meine aber selbstverst	ndlich auch die Notarin, die Auszubildende etc. Ich hoffe auf das
Verst	ndnis insbesondere der Leserinnen. Eine gute Verst	ndlichkeit ist gerade bei einem
Buch fÅr die berufliche Ausbildung von besonderer Bedeutung.

Waldsassen, im Oktober 2024 Sonja Karl Pelikan
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§1 EinfÅhrung

A. Notarielle Urkunde

Dreh- und Angelpunkt der T	tigkeit im Notariat ist die notarielle Urkunde. Jede Urkunde
eines Notars wird im Kalenderjahr fortlaufend nummeriert, sodass diese fÅr immer zweifels-
frei anhand der Angaben zum Notar, der Urkundenverzeichnisnummer („UVZ-Nr.“)1 und
des Jahrganges identifiziert werden kann.

Man unterscheidet im Wesentlichen zwei verschiedene Formen der Errichtung von notariel-
len Urkunden, n	mlich
nn Beurkundungen im engeren Sinn (in Form von Niederschriften) und
nn Unterschriftsbeglaubigungen sowie sonstige einfache Zeugnisse.

I. Beurkundungen im engeren Sinn (in Form von Niederschriften)

1. Beurkundung von Willenserkl�rungen

Der h	ufigste Fall der Beurkundung in Form von Niederschriften ist die Beurkundung von
sog.Willenserkl�rungen bzw. Rechtsgesch�ften (§§ 8–35 BeurkG). Hierunter fallen s	mt-
liche Vertr	ge, wie z.B. Kaufvertrag, Schenkung bzw. �berlassung/�bergabe, Ehevertrag,
Scheidungsvereinbarung, Erbvertrag, Gesch	ftsanteilsabtretung, Unternehmenskaufvertrag
usw., aber auch einseitige Erkl	rungen wie Angebot und Annahme, Schuldanerkenntnis mit
Zwangsvollstreckungsunterwerfung, Grundschuldbestellung.2

Charakteristisches Kennzeichen der Beurkundung von Willenserkl	rungen ist, dass grund-
s	tzlich der gesamte Text der Urkunde angefangen von „Heute am ( ...) erschienen vor mir
( ...)“ bzw. „Verhandelt zu ( ...)“ bis zum letzten Satz „vorgelesen vom Notar, von den Betei-
ligten genehmigt und eigenh�ndig unterschrieben“ im Beurkundungstermin in Gegenwart
des Notars laut vorgelesen werden muss und der Notar die Beteiligten umfassend Åber den
Inhalt der Urkunde belehren muss, sodass die L	nge des Beurkundungstermins regelm	ßig
von der L	nge des Textes abh	ngig ist.

Sofern der eigentlichen Notarurkunde Anlagen beigefÅgt sind, mÅssen diese, je nachdem, in
welcher Weise auf diese Anlagen Bezug genommen wird, mitunter ebenfalls verlesen wer-
den.
nn Eine fÇrmliche Verweisung in der Urkunde auf eine Anlage (=Verweisung i.S.d. § 9
Abs. 1 S. 2 BeurkG), die deren Verlesungspflichtigkeit auslÇst, lautet Åblicherweise in
etwa wie folgt:

Formulierungsbeispiel

Auf die mitverlesene Anlage ( ...) wird verwiesen; sie bildet einen Bestandteil dieser
Urkunde.

nn Eine fÇrmliche Verweisung erfolgt immer dann, wenn die Anlage die rechtsgesch	ftli-
che Willenserkl	rung eines Beteiligten inhaltlich erg	nzt.

nn Wird in der Urkunde auf Karten, Zeichnungen oder Abbildungen fÇrmlich verwiesen
(§ 9 Abs. 1 S. 3 u. S. 2 BeurkG), mÅssen diese anstelle des Vorlesens zur Durchsicht vor-
gelegt und von den Beteiligten genehmigt werden (§ 13 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 BeurkG):

17
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1 Bis zur EinfÅhrung des (elektronischen) Urkundenverzeichnisses zum 1.1.2022 hieß es Urkundenrol-
lennummer und die AbkÅrzung lautete „URNr.“ oder „Urk.R.Nr.“.

2 Hinweis: Sowohl das Schuldanerkenntnis als auch die Grundschuldbestellung sind zivilrechtlich keine
einseitigen Rechtsgesch	fte, sondern ebenso wie der Kaufvertrag ein Vertrag, d.h. ein zweiseitiges
Rechtsgesch	ft zwischen dem Sicherungsgeber (in der Regel Schuldner = Darlehensnehmer) und dem
Gl	ubiger (= in der Regel Bank), sodass es neben der Erkl	rung des Schuldners immer auch einer
Annahmeerkl	rung durch den Gl	ubiger (=Bank) bedarf. Da aber nur die Erkl	rung des Schuldners
„beurkundet“ werden muss, ist nur dessen Erkl	rung in der Notarurkunde enthalten. Die Annahme-
erkl	rung durch den Gl	ubiger (d.h. Bank) erfolgt „stillschweigend“ dadurch, dass der Gl	ubiger
(d.h. Bank) diese fÅr ihn (bzw. sie) „gÅnstige Erkl	rung“ kommentarlos entgegennimmt.
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Formulierungsbeispiel

Auf den dieser Urkunde beigefÅgten Lageplan wird verwiesen; er wurde den Beteilig-
ten zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen genehmigt.

nn DemgegenÅber heißt es bei sonstigen (nicht zu verlesenen) Anlagen, welche lediglich zu
Dokumentations- bzw. Beweiszwecken beigefÅgt werden:

Formulierungsbeispiel

Die Anlage ( ...) ist dieser Urkunde als informatorische Anlage beigefÅgt.

nn Auch Legitimationsurkunden wie z.B. Vollmachten, Betreuerausweis, Gemeinde-/
Stadtratsbeschluss, Erbschein, Testamentsvollstreckerzeugnis werden der Urkunde
schlicht (ohne Verlesen) beigefÅgt.

nn Bei bestimmten Anlagen, welche die Willenserkl	rung eines Beteiligten inhaltlich er-
g	nzen und auf welche somit fÇrmlich verwiesen werden muss, erlaubt das Gesetz unter
bestimmten Voraussetzungen von einer Verlesung ausnahmsweise abzusehen (§ 14 Be-
urkG).
Diese Ausnahme gilt zum einen fÅr Bilanzen, Inventarverzeichnisse, Nachlassver-
zeichnisse oder sonstige Bestandsverzeichnisse Åber Sachen, Rechte und Rechtsver-
h	ltnisse (was in der Praxis sehr selten vorkommt) sowie zum anderen fÅr den in der Pra-
xis h	ufig vorkommenden Fall der Anlage zu einer Grundschuld oder Hypothek, wenn
die Anlage lediglich Erkl	rungen enth	lt, die nicht im Grundbuch selbst angegeben wer-
den mÅssen (sog. weitere Bedingungen zu einer Grundschuld/Hypothek). In diesen Aus-
nahmef	llen kÇnnen die Beteiligten auf das Verlesen verzichten; anstelle des Vorlesens
ist den Beteiligten die Anlage zur Kenntnisnahme vorzulegen und von ihnen auf jeder
Seite (Vorder- und RÅckseite) zu unterschreiben. Die Verweisung im Grundschuldtext
lautet dann in etwa wie folgt:

Formulierungsbeispiel

Im �brigen gelten die der Niederschrift beigefÅgten weiteren Bedingungen, welche
nur schuldrechtliche Bedeutung haben und nicht im Grundbuch eingetragen werden.
Auf die als Anlage beigefÅgten Weiteren Bedingungen, die den Beteiligten zur
Kenntnisnahme vorgelegt, mit ihnen erÇrtert und von ihnen auf jeder Seite unterzeich-
net wurden, wird verwiesen. Die Beteiligten sind mit den weiteren Bedingungen ein-
verstanden und haben auf deren Vorlesen verzichtet.

Da insbesondere bei großen Unternehmens- oder Immobilienverk	ufen allein die ver-
lesungspflichtigen Anlagen mehrere hundert Seiten oder manchmal ganze Ordner umfassen
kÇnnen und somit deren Verlesung den eigentlichen Beurkundungstermin zeitlich sprengen
wÅrde, wird in diesen F	llen h	ufig vor dem eigentlichen Beurkundungstermin eine geson-
derte Urkunde nur Åber die Anlagen errichtet. Diese Urkunde nennt man Verweisungs-
urkunde oder Bezugsurkunde, auf welche dann in der Haupturkunde verwiesen wird.
Durch die Technik der fÇrmlichen Verweisung wird der gesamte Inhalt der zuvor errichteten
Verweisungsurkunde Inhalt der Haupturkunde.

Wird in einer Urkunde auf eine andere notarielle Urkunde fÇrmlich (i.S.d. § 13a BeurkG)
verwiesen, lautet die fÇrmliche Verweisung Åblicherweise in etwa wie folgt:

Formulierungsbeispiel

Auf die Urkunde des Notars ( ...) vom ( ...), UVZ-Nr. ( ...), wird verwiesen. Diese Urkun-
de liegt heute in Urschrift/Ausfertigung/beglaubigter Abschrift vor. Die Beteiligten er-
kl	ren, dass ihnen der Inhalt dieser Urkunde bekannt ist und sie auf deren erneute Ver-
lesung und BeifÅgung zu dieser Urkunde verzichten.

Eine Verweisung auf eine andere Notarurkunde ist aber immer nur dann mÇglich, wenn es
sich bei dieser um eine verlesene Urkunde handelt – auf eine bloß unterschriftsbeglaubigte
Urkunde kann also nicht fÇrmlich verwiesen werden. Auch muss die Urkunde, auf welche
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verwiesen wird, bei der Beurkundungsverhandlung in beglaubigter Abschrift oder als Aus-
fertigung oder im Original vorliegen; eine einfache Abschrift genÅgt nicht.

Hinweis

Den Begriff „verweisen“ sollte man demzufolge zur Vermeidung von Missverst	ndnissen
nur dann verwenden, wenn eine echte Verweisung (i.S.d. §§ 9 Abs. 1 S. 2, 13a, 14 BeurkG)
vorliegt. In den anderen F	llen sollten neutrale Begriffe wie z.B. „Bezug nehmen“ verwen-
det werden.

2. Beurkundung von sonstigen Erkl�rungen sowie von sonstigen
Tatsachen und Vorg�ngen

Die Beurkundung von sonstigen Erkl	rungen (d.h. von anderen Erkl	rungen als Willens-
erkl	rungen) sowie von sonstigen Tatsachen und Vorg	ngen (§§ 36–38 BeurkG) kommt ver-
gleichsweise selten im Notariatsalltag vor. Es handelt sich hierbei insbesondere um folgende
F	lle:
nn Eid und Eidesstattliche Versicherung (§ 38 BeurkG): Die Beurkundung von sonstigen
Erkl	rungen betrifft die Abnahme von Eiden und die Aufnahme Eidesstattlicher Ver-
sicherungen wie zum Beispiel die Eidesstattliche Versicherung im Rahmen eines Erb-
scheinsantrages oder in Verbindung mit einem Antrag auf DurchfÅhrung eines Auf-
gebotsverfahrens bei Verlust eines Grundschuldbriefes. Da fÅr diese Erkl	rungen die
Vorschriften Åber die Beurkundung von Willenserkl	rungen entsprechend gelten, erge-
ben sich insoweit keine großen Unterschiede zu den vorstehenden AusfÅhrungen.

nn Beurkundung von sonstigen Tatsachen oder Vorg�ngen (§§ 36, 37 BeurkG): Die Be-
urkundung von sonstigen Tatsachen oder Vorg	nge betrifft insbesondere die Beurkun-
dung von Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften sowie die Aufnahme von Ver-
mÇgensverzeichnissen (insbesondere von Nachlassverzeichnissen) durch den Notar.
Charakteristisch fÅr diese Form der Beurkundung ist, dass hier keine Erkl	rungen von
Beteiligten beurkundet werden, sondern der Notar seine Wahrnehmung Åber die Ereig-
nisse, also bei einem Hauptversammlungsprotokoll Åber die zur Abstimmung gestellten
Antr	ge und die daraufhin gefassten BeschlÅsse sowie Åber die sonstigen besonderen
Vorkommnisse niederschreibt. Bei einem VermÇgensverzeichnis schreibt der Notar das
Ergebnis seiner Ermittlungen sowie den Umfang seiner Ermittlungen nieder. Diese Form
der Notarurkunde wird somit nicht verlesen, sondern nur vom Notar (also nicht von den
etwaigen Beteiligten) unterschrieben (= Tatsachenprotokoll).

WeiterfÅhrende Hinweise

nn Theoretisch kÇnnte man die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft (=AG)
mitunter auch nach den Vorschriften Åber die Beurkundung von Willenserkl	rungen
beurkunden, weil die Beschlussfassung jeweils Willenserkl	rungen der Aktion	re
(n	mlich Stimmabgaben) beinhaltet. Dann mÅssten aber alle anwesenden Aktion	re
im Urkundeneingang aufgefÅhrt werden und auch alle anwesenden Aktion	re die Ur-
kunde unterschreiben – was bei grÇßeren Aktiengesellschaften praktisch unmÇglich
ist.

nn Umgekehrt wird die Gesellschafterversammlung von Gesellschaften mit beschr	nk-
ter Haftung (=GmbH), z.B. bei Beschlussfassung Åber Satzungs	nderungen, Åbli-
cherweise nach den Vorschriften Åber die Beurkundung von Willenserkl	rungen beur-
kundet, d.h. verlesen und von allen Beteiligten samt Notar unterschrieben. Dies ist
jedoch nicht zwingend so. Man kÇnnte hier analog zur Aktiengesellschaft (mittels
Tatsachenprotokolls) verfahren, mit dem Vorteil, dass z.B. der neue Satzungstext bei
einer Satzungsneufassung nicht verlesen werden mÅsste. Bei einer streitigen Gesell-
schafterversammlung, wenn nicht alle Gesellschafter zustimmen bzw. unterschreiben
wollen, muss mitunter sogar auf ein Tatsachenprotokoll ausgewichen werden.
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II. Unterschriftsbeglaubigungen und sonstige einfache Zeugnisse

1. Unterschriftsbeglaubigungen

Bei der sog. Unterschriftsbeglaubigung (bÅroumgangssprachlich auch h	ufig „UB“ genannt)
beglaubigt der Notar nur die Echtheit der Unterschrift einer Person, die sich dem Notar
durch entsprechende Ausweisdokumente zuvor ausgewiesen hat oder dem Notar bereits per-
sÇnlich bekannt ist; vom Notar nicht best	tigt wird hingegen der Inhalt des Textes, der sich
oberhalb der Unterschrift befindet.

Bei der Unterschriftsbeglaubigung bezeugt der Notar also eine Tatsache, n	mlich die Tatsa-
che, dass eine bestimmte Person an einem bestimmten Tag entweder eine Unterschrift vor
dem Notar geleistet („vollzogen“) oder als ihre eigene Unterschrift anerkannt („aner-
kannt“) hat. Wahrnehmungen Åber Tatsachen werden zwar grunds	tzlich in Form eines
(nicht verlesungspflichten) Tatsachenprotokolls beurkundet, bei der Tatsachenwahrnehmung
der Unterschriftsbeglaubigung/-anerkennung l	sst das Gesetz jedoch eine schlichte „Ver-
merkurkunde“ genÅgen.

Bei der Unterschriftsbeglaubigung gibt es zwei grunds	tzlich gleichwertige Formen:
nn Vollzogen vor dem Notar: Wenn der Mandant unmittelbar vor den Augen des Notars
(nicht des Mitarbeiters) unterschreibt, wird in dem Beglaubigungsvermerk vermerkt,
dass die Unterschrift vor dem Notar „vollzogen“ worden ist.

nn Anerkannt vor dem Notar: Wenn der Mandant bereits zuvor unterschrieben hat, muss
er unmittelbar vor dem Notar seine Original-Unterschrift (nicht bloß eine Kopie hiervon)
als echt anerkennen. In den Beglaubigungsvermerk wird dann aufgenommen, dass die
Unterschrift vor dem Notar „anerkannt“ worden ist.
Keinesfalls genÅgt es, dass die Unterschrift dem Notar nur bekannt ist oder eine Unter-
schriftsprobe im Notariat vorhanden ist oder dass der Beteiligte anruft und erkl	rt, dass
die per Post zugesandten Dokumente von ihm unterschrieben seien. Derartige „Fern-
beglaubigungen“ gibt es im deutschen Recht nicht.

Bei der bloßen Unterschriftsbeglaubigung Åbernimmt der Notar grunds	tzlich keine Ver-
antwortung, bzw. Beratung fÅr den Text oberhalb der Unterschrift – außer es handelt sich
um einen Entwurf aus dem eigenen Notariat. Aus diesem Grund darf der Notar auch Unter-
schriften unter fremdsprachigen Texten beglaubigen, deren Inhalt er nicht versteht. In den
Beglaubigungsvermerk muss dann jedoch aufgenommen werden, dass der Text oberhalb der
Unterschrift in einer Sprache verfasst ist, die der Notar nicht versteht.

Dennoch muss der Notar bzw. vorab der Mitarbeiter auch bei fremden EntwÅrfen den von
den Mandanten mitgebrachten Text (sofern dieser in deutscher oder einer dem Notar ver-
st	ndlichen Sprache abgefasst ist) durchsehen, da der Notar die Unterschriftsbeglaubigung
auch unter einem fremden Text ablehnen muss, wenn mit dem Dokument erkennbar uner-
laubte oder unredliche Zwecke verfolgt werden (§ 40 Abs. 2 BeurkG). Auch bei einem of-
fensichtlich unwirksamen Rechtsgesch	ft (z.B. einem maschinengeschriebenen Testament)
wird der Notar die Unterschriftsbeglaubigung nicht vornehmen.

Neben der Unterschriftsbeglaubigung sieht das Gesetz auch die MÇglichkeit der Beglaubi-
gung eines bloßen Handzeichens („3 Kreuzchen“) vor; hierfÅr gelten die Vorschriften Åber
Unterschriftsbeglaubigungen entsprechend (§ 40 Abs. 6 BeurkG).

2. Beglaubigte Abschriften

Der h	ufigste Anwendungsfall der sonstigen einfachen Zeugnisse (§ 39 BeurkG) ist die be-
glaubigte Abschrift. Eine beglaubigte Abschrift bezeugt die (inhaltliche) �bereinstim-
mung der Abschrift mit der vorgelegten Urkunde.

Beglaubigte Abschriften kann der Notar nicht nur von seinen eigenen Urkunden (egal ob
Niederschrift-Urkunde, Unterschriftsbeglaubigungs-Urkunde oder sonstige Urkunde) erstel-
len, sondern auch von s	mtlichen sonstigen Urkunden – egal, ob es sich dabei um andere
Çffentliche Urkunden (z.B. Schulzeugnis) oder schlicht um Privaturkunden handelt. Wichtig
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ist, dass beglaubigte Abschriften immer nur von einem Original (d.h. in der Regel einem
Dokument mit Originalunterschrift) oder einer beglaubigten Abschrift oder Ausfertigung
angefertigt werden dÅrfen. Von nur einfachen Abschriften (d.h. einfachen Kopien) dÅrfen
keine beglaubigten Abschriften erteilt werden. In dem Beglaubigungsvermerk ist auch auf-
zunehmen, ob die Vorlage ein Original, eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift
ist.

Hinweis zu den NotargebÅhren

Die NotargebÅhren sind gesetzlich im GNotKG (Gesetz Åber Kosten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit fÅr Gerichte und Notare) festgelegt. Der Notar ist von Gesetzes wegen ver-
pflichtet, die fÅr die jeweilige notarielle T	tigkeit gesetzlich vorgesehene GebÅhr zu er-
heben. Die einzelnen GebÅhrentatbest	nde sind im Kostenverzeichnis (KV GNotKG)
enthalten.

FÅr die Erteilung einer beglaubigten Abschrift zu einer fremden Urkunde f	llt jeweils
eine GebÅhr in HÇhe von mindestens 10 EUR zzgl. USt.,3 mithin 11,90 EUR an (KV-
Nr. 25102 GNotKG). Sofern die Vorlage, von welcher eine beglaubigte Abschrift erteilt
wird, mehr als zehn Seiten umfasst, wird fÅr jede Seite eine GebÅhr von 1EUR erhoben.
Bei einem 15-seitigen Dokument betr	gt die GebÅhr somit 15 EUR zzgl. 19% USt.

3. Sonstige einfache Zeugnisse

Hauptanwendungsfall der sonstigen einfachen Zeugnisse sind die Bescheinigungen des No-
tars, wie insbesondere:
nn Bescheinigung Åber eine Vertretungsberechtigung (§ 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNotO): Mit
der Vertretungsbescheinigung best	tigt der Notar, dass er das Handelsregister der betref-
fenden im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft eingesehen und sich vergewissert
hat, dass die Person(en), die fÅr die Gesellschaft handelt/n, hierzu berechtigt ist/sind.

nn Bescheinigung Åber das Bestehen oder den Sitz einer juristischen Person oder Handels-
gesellschaft, Åber eine Firmen�nderung, eine Umwandlung oder Åber sonstige rechts-
erhebliche Umst	nde (§ 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BNotO).

nn Bescheinigung Åber eine durch Rechtsgesch�ft begrÅndete Vertretungsmacht (§ 21
Abs. 3 BNotO): Der Notar darf diese Bescheinigung aber nur ausstellen, wenn er sich
zuvor durch Einsichtnahme in die Çffentliche oder Çffentlich beglaubigte Vollmachts-
urkunde Åber die BegrÅndung der Vertretungsmacht vergewissert hat. In der Bescheini-
gung ist anzugeben, in welcher Form und an welchem Tag die Vollmachtsurkunde dem
Notar vorgelegen hat.

nn Satzungsbescheinigung i.S.d. § 54 Abs. 1 S. 2 GmbHG, § 181 Abs. 1 S. 2 AktG: Wenn
der Notar bei einer GmbH oder einer AG eine Satzungs	nderung beurkundet, muss er
eine Satzungsbescheinigung Åber den aktuellen, angepassten Satzungswortlaut erteilen.

nn Notarbescheinigte Gesellschafterliste (§ 40 Abs. 2 GmbHG): Wenn der Notar an einer
Ver	nderung des Gesellschafterbestandes bei einer GmbH mitwirkt (insbesondere durch
Beurkundung einer GmbH-Anteilsabtretung), muss er nach Wirksamwerden der Abtre-
tung eine Bescheinigung Åber die aktuelle Gesellschafterliste erteilen.

nn Lebensbescheinigung: Bei der Lebensbescheinigung handelt es sich um eine Tatsachen-
feststellung darÅber, dass eine bestimmte Person an einem bestimmten Tag noch gelebt
hat; diese Bescheinigung wird h	ufig von Rentenversicherungstr	gern verlangt.

nn Feststellung der Vorlegungszeit einer privaten Urkunde: Mit dieser Vermerkurkunde
best	tigt der Notar, dass ihm ein bestimmtes Dokument (z.B. ein Liedtext) an einem be-
stimmten Tag vorgelegt worden ist; auf diese Weise wird die Priorit	t von Erfindungen,
Kompositionen, Formeln und Einf	llen bewiesen.
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3 Die AbkÅrzung USt. steht fÅr Umsatzsteuer. Der Notar hat auf seine GebÅhren die gesetzliche Um-
satzsteuer in HÇhe von 19% zu erheben.
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